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Was machen wir mit
dem vielen Geld?
Diese Frage stellt mir Frau Z. in
A. Ihr Ehemann hat kürzlich
eine Kapitalauszahlung anläss-
lieh seiner Pensionierung im Be-

trag von Fr. 56 000.- erhalten.
Das Ehepaar lebt in einem Ei-
genheim mit noch Fr. 50 000-
Hypothekarschulden. Das Rent-
nereinkommen reicht der Fami-
he Z. sehr gut. Nach Rückspra-
che mit Frau Z. komme ich
zu folgender Empfehlung:
Fr. 25 000 - werden an der Hy-
pothek abbezahlt, denn im ge-
genwärtigen Zeitpunkt sind kei-
ne «krisensicheren» Obligatio-
nen zu 5% und mehr erhältlich.
Der Lebensstil der Familie Z. ist
sehr bescheiden. Das Kleinauto
ist über zehn Jahre alt. Deshalb
empfehle ich, anlässlich der Pen-
sionierung einen neuen Wagen
zu kaufen, denn jetzt hat man ja
genügend Zeit, sich die schöne
Schweiz anzusehen!

Auf dem Bahnhofperron traf ich
übrigens letzten Sonntag eine
Frau, welche auf mich zukam
und sagte: «Ich mache mir heute
einen Freudentag, akkurat nach
Ihrem Rezept in der Zeitlupe!»
Machen Sie sich, hebe Familie
Z., noch möglichst viele Freu-
dentage! Geld ist im Alter zum
Brauchen, nicht (nur) zum Spa-
ren (für die Erben) da.

Reserve auf dem
Alterssparheft
«Feh h/n a//ei«.s'Zebe«ft, siebzig
Jahre aft un ft habe bis vor ftwrzem
7ez7zeftarheft verriebtet», schreib/
Frau M. B. in Z. «Mein Finkom-
men besieht aas Fr. 7500.- A 77 F
anft Fr. 250.- A/imenie, unft mein
Fermögen beträgt Fr. 705 000.-
wovon Fr. 50 000.- in Fassenob/i-
gat/onen ange/egt sinft. ich wurfte
von fter Bank ftaraw/' au/merksam
gemacht, ften Betrag au/ ftem

.S'parhe/t auch noch in Ob/igatio-
nen anzw/egen. Mein Sohn meint,
ich softe ihm -70 000 bis 50 000
Franken an seine TTypothek
(B/aas) geben. Fr würfte mir fta/wr
wie ftie Bank 5% Zins bezahlen,

ich möchte nan yeftem fter Fünfter

ye Fr. 40 000.- zu 5% geben, ftenn
beifte Fünfter haben hohe i/ypo-
theken au/" ihrem F/aus. JFas mei-
nen Sie ftazu?»

Wie Sie in Ihrem Brief weiter
berichten, wünschen Sie für sich
selbst eine Reserve, auf welche
Sie notfalls zurückgreifen kön-
nen.

Ich gehe darin mit Ihnen völlig
einig. Man muss, bei aller Liebe
für die Kinder, darauf achten,
seine finanzielle Selbständigkeit
nicht zu verlieren. Wie demüti-
gend, einmal den Kindern ge-
schenktes Geld zurückverlangen
zu müssen. Söhne und Töchter
wären wohl darüber nicht er-
freut!

Ich rate Ihnen, jedem der Kinder
gegen Schu/ftschcin Fr. 20 000-
bis Fr. 30 000 - zu geben. Ob Sie
ihnen dann den Zins (oder sogar
mehr bei gutem Jahresabschluss)
schenken wollen, bleibt Ihnen
überlassen. Sie haben unter Um-
ständen noch 10 bis 20 Jahre vor
sich (oder sogar mehr!), deshalb
sollten Sie Ihre allzeit abrufbare
Reserve auf dem Alterssparheft
nicht allzusehr reduzieren. Bei
dem geringen Zinsunterschied
zwischen Kassenscheinen und
Alterssparheft würde ich Ihnen

eher empfehlen, vorläufig Ihr
Restkapital auf dem Sparheft zu
belassen. Bei den Kassenschei-
nen (Obligationen) kommen ja
noch Spesen (Depot) hinzu. Zu-
dem ist das Geld festgelegt.

Hausverkauf
TBerr IE. F. in FT. schreibt: «Mit
ihrer Autwort in fter «Zeii/upe»
TVr. 2, Seite 4P, gebe icb im /eizien
Abjcbmii mit ihnen einig, niebt
aber im ersten Fei/. JFenn ein
Fünft ftie Biegen,seba/t übernimmt,
/a7/i ftie G'rzmftsiückgewinn,Steuer

weg. 7)ie.se kann, /e nacb FTanton,
sebr vie/ ausmache«, rascb 50 000
bis 7 00 000 Franken. I/m ftie.se

Summe müssie fter Sobn ftie Fie-
genseba/t biftiger erba/ten. Meine
Frau unft icb wären /rob, wenn
sieb eines unserer Fünfter im Fau-
/? fter Zeit überbauet /ur eine
Übernahme interessieren würfte.»

Lieber Herr W., selbstverständ-
lieh habe ich in meiner Antwort
berücksichtigt, dass bei einem
Fremdverkauf Grundstückge-
winnsteuern anfallen würden.
Dieser Ratsuchende besitzt sein
Haus seit über 30 Jahren und
muss in seinem Wohnkanton
deshalb keine Grundstückge-
winnsteuer bezahlen. In Steuer-
angelegenheiten herrscht in un-
serem föderalistischen Staat
eben ein grosser «Individualis-
mus»! Man erkundige sich des-
halb bei allen Steuerfragen di-
rekt beim Steueramt. Man ist
nämlich dort meistens sehr nett
und zuvorkommend.

Ich bleibe aber bei meiner An-
sieht, dass man einen Hausver-
kauf an ein Kind mit den andern
Nachkommen besprechen, aber
nicht mit Fr. 100 000.- Sehen-

kung bevorzugen soll, es sei

denn, wie erwähnt, die Einwilli-
gung der übrigen Geschwister
vorhanden. Ein Erbstreit ist
sonst vorprogrammiert!
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Autokosten
im Seniorenbudget
<rMez« Ma«« zsZ 72 ,/aAre a/Z, z'eA

59. Mz'Z 65 erAze/Z wez« Ma««
ez'«e <4 A/z«r7zz«g.y.ywmwe vo« Fr.
750 000.-. Fez'zfer wM&sZe« wir
zwez FaAre 7a«g seAr AoAe FZezzer«

AezaA/e«, 4ocA r/a.y z'sZ «zz« vorAez.

JFzr AaAe« «ocA Fr. 705 000.- z«

OAA'gaZz'owe« zz«<7 Fr. 20 000.- a«/
Je« 5/zarAe/Ze«. ßa wz'r ««.sere
Wer 7ü«z7er seAr .ypäZ AeAarwe«,
Ao««Ze« wzr «zcAz vz'e/ spare«. JFzr
erAa/Ze« vo« z7er /IFF Fr. 7950.-
zw Mo«aZ zz«4 AezaA/e« ez'«e«

MzeZzzw.y vo« Fr. 7050.— Fra«-
/ce«/ca,y.ye tz«z7 Fersz'cAerzzwge«
wacAe« Fr. 255.- aus. T tz/.y WtzZo

(F/ez'«wage«) wz// wem Ma««
«zcAZ verzz'cAze«. JFze wzzss wa«
<7a.y Ge/<7 ez«Zez/e«? TFz'evze/ Fer-
wöge« z/arfwa« AaAe«, we«« wa«
ez'«e ZwsaZzre«Ze Aea«.yprzzcAe«
wz//? JFzrz/ ez'«e ZA/z«z7M«gs5wwwe
a/s Ferwöge« a«gerecA«eZ?»

Liebe Frau A., natürlich wird
eine Abfindungssumme als Ver-
mögen gerechnet. Leider kann
ich Ihre Lage nicht fundiert be-
antworten, da Sie mir zuwenig
Angaben über Ihr Haushaltbud-
get machen. Ihre Sorgen schei-
nen mir jedoch berechtigt: Sollte
Ihrem Gatten etwas zustossen,
würden Sie finanziell nicht gut
dastehen, wenn kein Vermögen
mehr vorhanden ist (zu hoher
Mietzins!).

Ihr Budget sieht heute folgen-
dermassen aus:

FzWAowwe«:

AHV
monatliche Zinsen

AwsgaAe«:

Miete
Krankenkasse,
VerSicherungen
Haushaltgeld
Autokosten
(ohneAmortisation) ca. 300-

2235.-

Für die Kosten von Strom, PTT,
Lesestoff, Kleider, Ferien usw.
bleiben Ihnen noch 215 Franken

- ohne Taschengeld! Das ist viel
zuwenig.
Jährlich werden Sie mindestens
Fr. 6000- vom Kapital brau-
chen - was mir tragbar scheint.
Zu Ihrer anderen Frage: Eine
Zusatzrente hegt noch in weiter
Ferne. Vorsichtshalber sollten
Sie sich nach einer günstigeren
Wohnung umsehen.

Separate
Rentenauszahlung
<?JcA Az« z« zweiter FAe sez'Z secAs
FaAre« verAez'raZeZ;>, scArez'Az Frazz

M <<Mez«e FenZe AaAe z'cA wir
se/zaraZ aizf mei« Fo«Zo azzszaA/e«
Axy.se«. ßas aAer zsZ /zzr wei«e«
Ma«« Grzz«4 wicA seAr kurz zw
Aa/Ze« tz«<7 wir a//er/ez' .TwsgaAe«
zuzt/scAzeAe«. Fi« icA wz'rA/z'cA

ver/^/zcAzeZ, FawsreparaZwre«,
Ferz'e«, /! «.ycAaj/hwge«, Fe/e/A«
z/sw. azz.y wez'«er Fe«Ze zzz AezaA-
/e«? TcA erAa/Ze a//e 74 Fage
Fr. 250.- 77«w.sAa/Zzz«g,sge/<7. ßas
zsZ a/Zes.»

Jede Ehefrau hat Anspruch auf
die halbe AHV-Rente. Sie kann
sich diese auf ein eigenes Konto
auszahlen lassen und braucht
dazu nicht einmal das Einver-
ständnis des Ehemannes. Selbst-
verständlich ist diese halbe Ehe-
fraurente nicht als Taschengeld
oder Kapitalanhäufung gedacht.
In erster Linie müssen die ge-
meinsamen Lebenskosten (feste
Ausgaben, Haushaltungsgeld
usw.) miteinander ausgerechnet
werden. Würde bei dieser Bud-
getaufstellung dem Ehemann aus
seinem AHV- und Pensionsein-
kommen, Zinsen usw. ebenfalls
noch die halbe AHV bleiben (für
persönliche Ausgaben), wären
die Finanzen ausgewogen, denn
jeder Ehepartner hat gleiches
Recht. In Ihrem Fall, hebe Frau
M., kann ich ohne Angaben über
Ihr Haushaltbudget nicht urtei-
len, wieviel Sie aus Ihrer AHV
beisteuern sollten beziehungs-
weise welche Ausgaben Sie
übernehmen müssen. In der Re-
gel wird bei gutem Einkommen
(Pension neben AHV) die Ehe-
frau ihre halbe AHV zu folgen-
den Ausgaben verwenden:

bei Zürich
Kurort mit Kultur

und Kurzweil

Pauschalpreis pro Woche Fr. 550.- netto
7 Tage Vollpension im Einzel- oder
Doppelzimmer mit fliessend Warm-
und Kaltwasser, Telefon.
7 Eintritte ins moderne Hallen- und
Freiluft-Thermalschwimmbad (direkt
mit dem Hotel verbunden).
Willkommens-Apéro - Solarium.

Diese Offerte ist gültig bis 31.12.88.
Schneiden Sie diesen Coupon aus
und senden Sie ihn an:

Ochsen
Badehotel Ochsen***

5400 Baden, Tel, 056/22 52 51 has
Telex 828278®

^ch bin an Ihrer Offerte interessiert. Bitte bestätigen Sie mir eine Reservation

bis fur Person(en)

Name Vorname

Adresse

PLZ Ort Tel.

Fr. 1950.-
ca. 500-

2450.-

Fr. 1050.-

285.-
ca. 600-
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Sie fragen —

wir
antworten

Hier beantworten Fachleute
Fragen von Abonnenten, die
auch für andere Leser von In-
teresse sind. Dieser Leserdienst
ist für Sie unentgeltlich. Benüt-

zen Sie die Gelegenheit!

AHV-Information

Frau auf der Grundlage ihrer ei-
genen Beiträge, und nur dieser,
berechnet. In der Regel fährt die
Frau damit schlecht, weil ihre
Rente nicht an den Beiträgen
ihres geschiedenen Mannes par-
tizipiert. Diese Schlechterstel-
lung der geschiedenen Frau soll
bei der 10. AHV-Revision besei-

tigt werden. Franz 77o//ma/z/z

Der Jurist
gibt Auskunft

Altes oder
neues Erbrecht?

1. Persönliche Ausgaben für z.B.
Coiffeur, Schönheitspflege, Pedi-

eure, Vereinsbeiträge; 2. Kran-
kenkasse; 3. Reisen, Vergnügen,
AFFV-Abonnement; 4. Zahnarzt;
5. Kleider, Anschaffungen für
sich selbst oder für den Haushalt;
6. Notreserve für besondere Aus-
gaben.
Wie Sie schreiben, geht Ihr Ehe-
mann noch halbtags arbeiten.
Da Sie unter dem neuen Gesetz
(Errungenschaft) ohnehin einmal
die Hälfte des gemeinsam Er-
sparten erben werden, sollten Sie
meiner Ansicht nach zufrieden
sein. Keinesfalls dürfen Sie Ihren
Gatten als Geizhals titulieren.
Ist der Grund Ihrer Ehekrise
nicht vielmehr in den falschen
Voraussetzungen Ihrer Ehe-
Schliessung zu finden? Er erhoff-
te sich eine umsorgende Haus-
hälterin, Sie wünschten sich fi-
nanzielle Sicherheit, weil Sie
Schulden hatten (die Ihr Gatte
denn auch prompt bezahlte). Mit
Ihrer Gesundheit steht es nicht
zum besten, aber Sie beide soll-
ten in Ihrem Alter doch einen
Weg finden, der auf kamerad-
schaftlicher Basis ein einiger-
massen friedliches Zusammenle-
ben möglich macht. Zugegeben,
Ihr Haushaltungsgeld ist knapp,
aber lohnt es sich, deswegen zu
«chären»? Schiessen Sie aus
Ihrem «Sparbetrag» von Fr.
500- monatlich Fr. 100- oder
auch Fr. 200 - zu, und haben Sie
dafür Frieden!

Bis zw/n /zdehsie/z Ma/,
dhre 7>wdy Frösch-Swier,
Rwz/ge/Z/eraten/i

ha di gärn m/t
Dr. med. Knobcb

Mundsp/ay
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Rente bei Trennung
und Scheidung
Frau E. ist von ihrem Mann ge-
richtlich getrennt. Das Ehepaar
bezieht eine Ehepaar-Altersren-
te. Beide Ehepartner erhalten
«eine eigene Renie w/zd Re/zsio/zs-
/ca.s,se» (Zitat aus der Fragestel-
lung). «Bö/ite /nein Mann /ruber
sterben a/s ich, erha/te ic/r dann
eine TKitwe/zrezzte, da wir /a /zieht

geschieden, sondern nwr getrennt
sind?» fragt die Frau.

Unter «eigener Rente» ist wohl
zu verstehen, dass beide Ehe-

partner je die Hälfte der Ehe-
paar-Altersrente beziehen. Dies,
um klarzustellen, dass ein Ehe-

paar, auch wenn es gerichtlich
getrennt ist, von der AHV nur
eine Rente beanspruchen kann
und nicht eine separate für jeden
Ehepartner. Nach einer Schei-
dung verhält es sich anders.
Stirbt bei gerichtlich getrennter
Ehe der Mann, so erhält die
Frau nach vorausgegangener
Ehepaarrente nicht eine Wit-
wenrente, sondern eine einfache
Altersrente, die zwei Drittel der
abgelösten Ehepaar-Altersrente
beträgt und die auf den gleichen
Grundlagen berechnet wird wie
seinerzeit die Ehepaarrente.
Lässt sich ein Ehepaar, das die
Ehepaarrente bereits bezieht,
scheiden, so wird die einfache
Altersrente der geschiedenen

Die F/zegath/z eines Behazz/zte/z

starb z/n Jahre 7953. Fine Tsrb/ez-

/wng wurde zia/na/s nicht vorge-
nommen, da wan anna/zw, dass
awc/z der Mann ba/d sterben wer-
de. Der Mann /ebt beute noeb. Fin
Röhn möchte nun die Frbtei/wng
vo//ziehen. Be/cannt/ich ist der
über/ebende Tshegatte nacb a/tem
Recht mit einem Eierte/ des Fer-
mögens erbberechtigt, nacb neuem
/edoch mit der T/ai/te. Es ste//t
sich nun die Frage, ob die Frbiei-
/ung nach a/tem oder nach neuem
Recht vorzunehmen ist. ^ „A. &. zn B.

Am 1. Januar 1988 ist das neue
Ehe- und Erbrecht in Kraft ge-
treten. Die Übergangsbestim-
mungen sind teilweise sehr kom-
pliziert. Eine Regel ist jedoch
klar und einfach zu handhaben:

/st etil Fhega/to vor dem /. Ja-
m/ar 7955 verstorben, so g/Vt Zur
die gwterrec/itbche und Zur die
erZ>recA///che Fe//wng des Eer-
mögens das a/Ze Recht.

In Ihrem Falle ist der überleben-
de Ehegatte also nur mit 14 am
Nachlassvermögen beteiligt und
nicht mit der Hälfte, wie dies das

neue Recht vorsieht. Der Sinn
dieser Regelung liegt auf der
Hand: Das Datum einer Erbtei-
lung kann von den Erben frei
festgelegt werden, und vor allen
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